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Vorwort 

Die Gesetzgebungslehre hat in neuerer Zeit einen ungeahnten Auf-
schwung genommen. Bislang fehlt jedoch — soweit ersichtlich — eine 
Untersuchung zu den besonderen Phänomenen von Gelegenheitsgesetzen 
im Strafrecht.  Ich habe in dieser Studie versucht, exemplarisch die 
„Pathologie" einer Vorschrift  darzustellen, die aus Anlaß von Einzel-
fällen „ im Zorn erschaffen"  (v.  Gemmingen)  wurde. Diese „Affekthand-
lung des Gesetzgebers" w i r k t noch heute nach. Die aus der Überprüfung 
von § 316 a StGB gewonnenen Ergebnisse habe ich sodann mit anderen 
Gelegenheitsgesetzen konfrontiert.  So zeichnen sich erste, vorläufige 
Konturen eines besonderen Gesetzestypus ab. 

Danken möchte ich auch an dieser Stelle meinem Lehrer, Herrn Prof. 
Dr. Richard Lange, der die Arbeit nicht nur gefördert,  sondern an ihr 
engen Antei l genommen hat ohne mir irgendwelche Beschränkungen 
aufzuerlegen. Wertvolle Hinweise verdanke ich ferner  Gesprächen, die 
ich mi t ehemaligen und jetzigen Mitarbeitern des Kr iminal wissenschaft-
lichen Instituts der Universität zu Köln führen durfte.  Stellvertretend 
möchte ich dafür insbesondere den Professoren  Dres. Reinh. v.  Hippel, 
Waider  und Wenzky  danken. 

Köln, im Frühjahr 1974 

Dorothea  Meurer-Meichsner 
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Erster  Teil 

Einführung 

Die N o r m e n des Strafgesetzbuches s ind i n i h re r M e h r z a h l das E r -
gebnis v ie l fä l t i ge r u n d of t Jah rhunder te währender B e m ü h u n g u m 
ih re Ausgesta l tung 1 . I m Gesetzgebungsverfahren  w u r d e u n d w i r d re -
ge lmäßig i n bes t immten Fa l l g ruppen gedacht2 , deren Subs t ra t als Ge-
setz p romu lg i e r t w i r d . D ie j ewe i l i gen Tatbestandsumschre ibungen s ind 
Abs t rak t i onen einer V ie l zah l i m Lau fe der Ze i t er lebter Fa l l kons te l l a -
t ionen 3 . 

So w a r e twa der Raub berei ts i n f r ühe r  Ze i t deutscher Strafrechts-
en tw i ck lung als besonderes C r i m e n bekann t u n d w u r d e v o n anderen 
Verbrechen unterschieden 4 ; v ie l fä l t ige , m e h r oder m i n d e r schwere E r -
scheinungsformen dieses De l i k tes s ind er leb t u n d bekämp f t worden, 
bevor der zu r Ze i t gel tende Tatbestand f o r m u l i e r t  we rden konn te 5 . 

1 Vgl. z.B. die Übersichten bei Maurach  BT, S. 20f. (Tötungsdelikte); 
S. 74ff.  (Körperverletzungsdelikte); S. 187ff.  (Eigentumsdelikte); siehe z.B. 
auch R. Lange in L K Vor § 211, Rdn. 1; jeweils m. w. Nachw.; vgl. zur Ge-
schichte des RStGB ζ. B. die Übersicht bei Jescheck  §§ 10 und 11. 

2 Dies findet sich besonders ausgeprägt in frühen Zeiten der Strafrechts-
geschichte; vgl. ζ. B. Eb.  Schmidt,  S. 25, S. 31 ff.  zum germanischen Straf-
recht; zum Recht der Friesen im Mittelalter vgl. His, Friesen, S. I f f . ; 81 ff.; 
und öfter; zur Strafrechtsreform  vgl. ζ. B. Sonderausschuß 1971, 49. Sitzung, 
S. 1547 ff.;  50. Sitzung, S. 1571 ff. 

3 Prägnant z.B. Dreher,  Vor § 1, Anm. B: „Der Tatbestand ist ein Denk-
schema, nämlich die Beschreibung menschlicher Handlungen in abstrakten 
Begriffen."  Vgl. ζ. B. auch Jescheck  § 15 I 2. 

4 Bereits im Mittelalter  wird der Raub vom Diebstahl geschieden. Dabei 
ist Raub die offene  widerrechtliche Wegnahme und unterscheidet sich so 
von dem — schwerer bewerteten — Delikt des Diebstahls durch die fehlende 
Heimlichkeit. Gewaltanwendung ist zumeist nicht Voraussetzung. Teilweise 
wird unter Raub sogar nur der Straßenraub  verstanden. Vgl. dazu näher 
His , Karolina, S. 157 ff.;  ders., Mittelalter, S. 201 ff.;  Schwarzenberg  geht 
offenbar  bereits vom Raub als gewaltsamer  Wegnahme aus, wobei typischer 
Räuber der Straßenräuber ist. Vgl. dazu Radbruch,  S. 49 ff.;  in der Carolina 
ist allerdings eine Begriffsbestimmung  nicht enthalten. 

5 I m Gemeinen Recht  ist der Raub in aller Regel gewaltsame Wegnahme, 
teilweise reicht jetzt sogar die Drohung aus. Nunmehr aber ist streitig, ob 
die Entwendung  wesentliche Voraussetzung und der Raub so von der Er-
pressung geschieden ist. Vgl. hierzu die Zusammenstellung bei Busse, 
S. 31 ff.  m. w. Nachw.; auch in den Strafgesetzbüchern des 19. Jahrhunderts 
wird diese Frage noch verschieden beantwortet, bis in § 249 RStGB (1871) 
eine für ganz Deutschland einheitliche Vorschrift  gefunden wurde. Vgl. 
dazu Busse, S. 44 ff.  m. w. Nachw.; §§ 249, 250 StGB wurden danach nicht 
mehr geändert. 
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Anders verläuft  die Entstehungsgeschichte bei den sogenannten Ge-
legenheits-  bzw.  ad-hoc-Gesetzen.  Darunter versteht man Gesetze, die 
als Reaktion auf einzelne neuartige oder doch neu erscheinende Ver-
brechen geschaffen  werden. Solche Tatbestände werden abstrahiert 
von dem die Schaffung  motivierenden Einzelfall.  Sie enthalten letztlich 
die Beschreibung einer Tat bzw. Tatserie. 

Diese vorläufige Kennzeichnung ist als Definit ion des Phänomens zu 
vage; auch beziehen sich die Begriffe  Gelegenheitsgesetz und ad-hoc-
Gesetz nicht auf eine fest umrissene Kategorie. Die Grenzen sind fl ie-
ßend. Präzise Begriffsklärung  und Abgrenzung ist bisher im strafrecht-
lichen Schrifttum nicht erfolgt.  Deshalb kann der Geltungsumfang der 
Begriffe  lediglich aus ihrer Verwendung in dem jeweiligen Kontext 
rückgeschlossen werden. 

Der Ausdruck Gelegenheitsgesetz,  der sich vornehmlich im älteren 
Schrifttum 6 findet, ist umfassender und allgemeiner als der des ad-hoc-
Delikts. Man bezeichnet damit jedes Gesetz, das dazu bestimmt ist, 
„einem augenblicklichen Bedürfnisse abzuhelfen" 7, mag der Anlaß ein 
bestimmter verbrecherischer  Vorgang gewesen sein oder nicht. Der 
Ausdruck ad-hoc-Delikt,  der im neueren Schrifttum 8 die Bezeichnung 
Gelegenheitsgesetz ablöst, ist dagegen auf Tatbestände beschränkt, die 
bestimmten historischen Vorgängen ihre Normierung verdanken9. 

Teilweise werden die Begriffe  synonym gebraucht10. Auch in dieser 
Untersuchung erschien es angebracht, von einer genauen Begriffsklä-
rung vorerst abzusehen. Die Begriffe  ad-hoc-Gesetz bzw. Gelegenheits-
gesetz bezeichnen schon nach der natürlichen Wortbedeutung mi t hin-
reichender Genauigkeit den Untersuchungsgegenstand: Tatbestände, 
die einem Einzelfall bzw. einer Serie von gleichgelagerten Einzelfällen 
ihre Entstehung verdanken und auf eine beliebige Vielzahl zukünftiger 
ähnlicher Fälle Anwendung finden sollen. 

Die Begriffe  Gelegenheits- bzw. ad-hoc-Gesetz dürfen allerdings 
nicht verwechselt werden mi t den vor allem im öffentlichen  Recht 
immer wieder diskutierten Maßnahmegesetzen n. M i t diesem Gesetzes-

β Vor allem bei Stenglein,  S. 107 ff.;  vgl. aber auch v. Liszt , Zum Arnim-
Paragraphen, S. 542; Binding , Lehrbuch, 2. Bd., 2. Abt., S. 494; Geyer  in 
Holtzendorffs  Handbuch, S. 146; Schlecht, S. 1; in neuerer Zeit noch Jäger, 
Rechtsgüterschutz, S. 94. 

7 Stenglein,  S. 107. 
8 Vgl. ζ. B. Dreher,  Grundsätze, S. 12; Jescheck  § 15 IV 1; siehe auch Mäu-

rach,  AT, S. 135. 
9 Vgl. Dreher,  Grundsätze, S. 12; Jescheck  § 15 I V 1. 
1 0 Vgl. Verwendung bei v.  Liszt , Zum Arnim-Paragraphen, S. 542; Binding, 

Lehrbuch, 2. Bd., 2. Abt., S. 494; Jäger,  Rechtsgüterschutz, S. 94. 
1 1 Die Einführung dieses Begriffs  geht im wesentlichen auf Forsthoff 

zurück; vgl. Forsthoff  insgesamt; aus der hieran anschließenden umfangrei-
chen Literatur vgl. stellvertretend für viele die Arbeiten von Zeidler;  Hub er; 
Starck,  S. 49 ff.;  Ballerstedt;  Menger;  Wehrhahn. 
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typ hat das ad-hoc-Delikt nur gemeinsam, daß einzelne Sachverhalte, 
seien sie personen- oder sachbezogen, den Anlaß zur Normierung gaben 
und die Ausformung des Gesetzes entscheidend prägen. Darüber hinaus 
ist die Zielsetzung jedoch bei beiden grundverschieden: Als Maßnahme-
gesetze werden nur solche Normen bezeichnet, die einen bestimmten 
Sachverhalt erfassen, um gerade diesen und nur diesen in verwal-
tungsmäßig zweckmäßiger Weise zu regeln. Für die Anwendung auf 
beliebig viele zukünftig sich ereignende Fälle sind sie ausdrücklich 
nicht konzipiert12. Das gleiche gi l t für die Begriffe  Einzelfall- 1*,  Einzel-
personen- 14 und Zeitgesetz lß. Hierher gehören auch die sogenannten 
Zeitgesetze i. S. d. § 2 Abs. 3 StGB16. Teilweise w i rd in diesem Zusam-
menhang zusätzlich der Begriff  Individualgesetz 17 verwandt. Diese zu-
meist in der Form von Maßnahmegesetzen erscheinenden Gesetzes-
typen18 sind, auch wenn nicht reine Zweckmäßigkeitsgesichtspunkte, 
sondern das Bemühen um Gerechtigkeit19 im Vordergrund stehen, im-
mer nur zur Regelung bestimmter mehr oder weniger überschaubarer 
Bereiche gedacht20. 

Dagegen ist das ad-hoc-Gesetz  zwar an einem bestimmten Vorgang 
ausgerichtet, der eine wirk l ich oder vermeintlich bestehende Lücke im 
Straf system entstehen ließ, jedoch kann er auf das motivierende Ereig-
nis wegen des im Strafrecht  bestehenden Rückwirkungsverbots (§ 2 
Abs. 1 S. 1 StGB, Art . 103 Abs. 2 GG) nach geltendem Recht nicht ange-
wandt werden21. Ad-hoc-Delikte sind vielmehr gerade zur Pönalisie-
rung zukünftiger  ähnlicher  Sachverhalte  normiert. Insoweit ist also 
von diesem spezifisch öffentlich-rechtlichen  Problemkreis für die Be-
griffsklärung  nichts zu erwarten. 

1 2 Vgl. z.B. Forsthoff,  insbes. S. 81 ff.;  Zeidler  z.B. S. 58 ff.;  S. 145 ff.; 
Huber,  S. 117ff.;  Menger,  S. 7f., 33f.; Wehrhahn, S 35, 64f.; im einzelnen 
allerdings ist der Begriff  und seine genaue Definition umstritten; vgl. z. B. 
die Übersicht bei Zeidler,  S. 32 ff.;  Huber,  S. 9 ff. 

1 3 Vgl. z. B. Menger,  S. 21; Bücker,  S. 58 f.; Zeidler,  S. 38 f., 165 ff. 
1 4 Vgl. z. B. Menger,  S. 20; Bücker,  S. 59 f.; Zeidler,  S. 38. 
1 5 Vgl. z. B. Menger,  S. 21; Bücker,  S. 58 f.; Zeidler,  S. 38, 39. 
1 6 Aus der Rechtsprechung vgl. z.B. BGHSt 2, 29, 30 ff.  (Höchstpreise für 

Zigaretten); BGHSt 6, 30, 36f. (Höchstgeschwindigkeit); BGHSt 20, 177, 182f. 
(zum Mineralölsteuergesetz 1957/58); ferner  z.B. Tröndle  in L K § 2 Rdn. 71; 
Jescheck  § 15 IV 6; Maurach,  AT, S. 140; Kohlrausch  /  Lange, § 2 I X ; Schmid -
häuser, S. 101; Schönke  /  Schröder,  § 2 Rdn. 55 f.; jeweils m. w. Nachw. 

1 7 Vgl. dazu z.B. v.  Tabouillot  insbes. S. 11 ff.;  Bücker,  insbes. S. 54ff.;  je-
weils m. w. Nachw. 

1 8 Vgl. Menger,  S. 21; Zeidler,  S. 38 f. 
1 9 Zur Abgrenzung der Einzelfallregelung vom Maßnahmegesetz durch den 

Gerechtigkeitsgedanken vgl. Zeidler,  S. 167 ff.  m. w. Nachw. 
2 0 Ähnlich werden die Begriffe  auch im Privatrecht verwandt; vgl. z.B. 

bei Enneccerus  /  Nipperdey  § 35 I I 6 m. w. Nachw. 
2 1 Nicht immer aufrechterhalten wird dieser Grundsatz allerdings von der 

Gesetzgebung  des Nationalsozialismus; vgl. dazu z. B. Maurach,  AT, S. 135. 




